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A. Auftragsannahme

I. Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Der Vorstand der

Bundesarbeitsgemeinschaft von Selbsthilfeeinrichtungen -
Solidargemeinschaften im Gesundheitswesen e.V. (BASSG),

Bremen

- nachfolgend auch kurz "BASSG" oder "Gesellschaft" gen annt -

hat uns beauftragt, den 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 

aus den von uns ge führ ten Bü chern und den uns darüber hinaus zur Verfügung ges tellten
Un terla gen so wie er teil ten Aus künften nach gesetz li chen Vorga ben und nach den in nerhalb
die ses Rah mens lie gen den An wei sun gen des Auftragge bers zur Aus übung be stehender
Wahl rechte zu entwi ckeln und da bei die uns vor geleg ten Belege und Be stands nachwei se, an
de ren Zu stan de kommen wir nicht mitgewirkt haben, durch Befragungen und ana lyti sche
Beur tei lun gen auf ih re Plau sibili tät hin zu be urteilen, um mit einer gewis sen Si cher heit aus-
zu schließen, dass die se nicht ord nungs ge mäß sind. Diesen Auf trag zur Erstel lung mit Plau-
si bilitätsbeurteilun gen haben wir mit zeitlichen Unterbrechungen im Februar und April
2025 in unseren Ge schäfts räu men in Bremen durch ge führt.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die
er forderlich wa ren, um auf der Grundlage der Buchführung und der Inventur sowie der ein-
ge holten Auskünfte zu An satz-, Aus weis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den
an zu wendenden Bilanzierungs- und Be wer tungsme thoden unter Vornahme der Ab schluss-
buchun gen den handelsrechtlich vorgeschriebenen Jahres ab schluss, bestehend aus Bi lanz
und Gewinn- und Verlustrechnung, zu erstellen.

Da die Anfertigung eines Erstellungsberichts vereinbart, jedoch konkrete Festlegungen zu
Art und Umfang unserer Berichterstattung in den Auftragsvereinbarungen nicht ausdrück-
lich getroffen wurden, berichten wir in be rufs üb li cher Form im Sinne des IDW Standards:
Grund sät ze für die Er stel lung von Jah resabschlüs sen (IDW S7 (03.2021)), vom Hauptfa-
chausschuss (HFA) verabschiedet am 26. März 2021, über Um fang und Er geb nis unserer
Tä tig keit.

Unsere Auftragsvereinbarungen sehen vor, dass eine Bezugnahme auf die Erstel lung durch
uns nur in Ver bindung mit dem vollständigen von uns erstellten Jah resab schluss er fol gen
darf.
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Allgemeine Auftragsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Ver hält nis
zu Dritten, die verein barten und die sem Be richt als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auf-
trags bedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirt schafts-
prüfungsgesell schaf ten" maßgebend.

 

II. Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei unserer Berichterstattung hier-
über ha ben wir die ein schlä gi gen Normen der Wirtschaftsprüferordnung (WPO) und unse-
re Be rufspflichten beach tet, dar unter die Grund sätze der Unabhän gigkeit, Ge wis senhaf tig-
keit, Ver schwiegenheit, Eigenver antwortlich keit und Un parteilich keit (§ 43 Abs. 1 WPO).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhängig von der Art unseres Auf trags die
Tätig kei ten, die er for der lich sind, um auf Grund la ge der Buch führung und des In ven tars 
sowie der eingeholten Vor ga ben zu den an zu wen denden Bi lanzie rungs- und Bewertungs-
methoden unter Vornahme der Abschluss buch ungen die ge setz lich vorge schrie bene Bilanz
und Ge winn- und Verlustrechnung und wei tere Ab schlussbe standteile zu er stel len.

Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehören die erforderlichen Entscheidungen über
die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewer tungs-
und Aus weiswahlrechte sowie Er messensentscheidungen). Bestehende Gestaltungs-
möglich keiten wur den von uns im Rahmen der Er stel lung nach den Vor gaben des Kauf-
manns bzw. der ge setzlichen Vertreter ausgeübt.

Wir haben unseren Auftraggeber darüber hinaus über gesetzliche Fristen zur Aufstellung,
Fest stel lung und Of fenle gung des Jah res ab schlus ses aufgeklärt.

Wir haben in unserer Kanzlei Regelungen eingeführt, die mit hinreichen der Sicher heit 
gewährleisten, dass bei der Auf trags ab wick lung zur Erstellung eines Jahres abschlus ses 
einschließlich der Be richt ers tattung die ge setzli chen Vor schriften und fachli chen Regeln 
beachtet werden.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirt schaftlich keit
und We sentlichkeit beach tet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erforderte von uns die Kenntnis und Beachtung der
hierfür gel ten den ge setz li chen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmä ßiger
Buchführung, einschlägiger Be stim mun gen des Gesellschaftsvertrags sowie der ein schlägi-
gen fachlichen Verlautbarungen.
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Zur Durchführung des Auftrags hatten wir uns die für die vorliegende Auf tragsart erfor-
derlichen Kennt nisse über die Bran che, den Rechts rah men und die Geschäfts tätigkeit des
Unterneh mens unseres Auf tragge bers anzu eignen.

Im Rahmen des erteilten Auftrags haben wir die gesetzlichen Vorschriften für die Aufstel-
lung von Jahres ab schlüs sen sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung be achtet.
Die Be achtung anderer gesetzli cher Vor schriften sowie die Aufdeckung und Auf klärung
von Straf taten und außerhalb der Rech nungs legung be gan gener Ordnungswidrig keiten wa-
ren nicht Gegenstand unseres Auftrags.

 

Vollständigkeitserklärung

Von dem Auftraggeber wurde uns in einer be rufsüb lichen Vollstän dig keitserklärung ver-
sichert, dass in der Bi lanz alle bi lanzierungs pflichtigen Ver mögenswerte, Verbindlichkei ten
und Wagnisse des Auftraggebers voll stän dig und rich tig enthalten sind.
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B. Grundlagen des Jahresabschlusses

I. Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Die Buchführung wurde auf unseren EDV-Systemen er stellt. Die dabei eingesetzte Softwa-
re Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG erfüllt nach einer Bescheinigung der
Ey GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 28. März 2024 die Vor ausset-
 zun gen für ei ne ord nungs mä ßige Fi nanz buch füh rung und Ent wick lung des Jah res ab-
schlusses.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben keine nennenswerten organisatorischen
Än derungen erfah ren.

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von der Geschäftsfüh rung
und von den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht.

 

II. Festlegungen über die Ausübung von Wahlrechten

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungs-
mög lichkeiten (Ansatz-, Be wer tungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentschei-
dungen) ge hören nicht zur Erstel lung des Jah resab schlusses. Wir haben unseren Auftrag-
geber jedoch über die Ausübung materieller und for meller Gestaltungs mög lichkeiten
(Ansatz-, Bewertungs- und Ausweis wahlrechte sowie Er messensentschei dungen) in Kennt-
nis gesetzt, Entschei dungs vorgaben unseres Auftrags gebers hier zu einge holt und diese im
Rah men der Er stel lung exakt nach den Vor gaben des Kauf manns bzw. der gesetz lichen 
Vertreter aus ge übt.

 

III. Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Die Organisation der Buchhaltung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das 
Belegwesen ermögli chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung
und Bu chung der Geschäftsvorfälle.

Die Saldenvorträge zum 1. Januar 2024 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum
31. Dezember 2023.

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Soft-
ware Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG in Nürn berg erfüllt nach einer Bescheini-
gung der EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 28. März 2024 die
Vor aus set zungen für eine ord nungsmäßige Fi nanz buch füh rung und Ent wick lung des
Jah res abschlusses.
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Soweit sich im Rahmen unserer Jahresabschlusserstellung Buchungen ergaben, haben wir
diese mit der Ge schäfts führung unseres Auftraggebers abge stimmt. Die Abschlussbuchun-
gen wur den bis zum Ab schluss unserer Tätigkeit vorgenom men.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahres-
abschluss ange wandten Bewertungs methoden wurden beibehalten.

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Erläute-
rungsteil aus führlich dar ge stellt.
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C. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

I. Rechtliche Verhältnisse

Firma: Bundesarbeitsgemeinschaft von Selbsthil-
feeinrichtun gen - Solidargemeinschaften
im Gesundheitswesen e.V. (BASSG)

Rechtsform: Eingetragener Verein

Sitz: Bremen

Anschrift: Altenwall 17/18
 28195 Bremen

Registergericht: Bremen

Vereins-Nr.: VR7377HB

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Gegenstand des Unternehmens:  Die gesellschaftliche Verbreitung einer gelebten Soli-
darität insbesondere im Gesundheitswesen.

Vorstand:  Herr Urban Vogel, Bremen
 Herr Kay-Jürgen Schröder, Münster
 Herr Peter Schneider, Bielefeld
 Herr Mathias Janßen, Vechta

Wesentliche Änderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag lagen
nicht vor.

 

II. Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: Bremen

Steuernummer: 60/143/01583

Die Gesellschaft unterliegt gemäß § 1 KStG der Körperschaftsteuer.

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG.

Die Steuererklärungen wurden bis einschließlich 2023 beim Finanzamt eingereicht. Die Be-
scheide liegen vor.

 

 

 



- 7 -

D. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Art, Umfang und Ergebnis der während unserer Auftragsdurchführung im Einzel nen vor ge-
nommenen Er stellungs- und Plausibilitätsbeurteilungshandlungen haben wir, so weit sie
nicht in diesem Er stel lungsbe richt do ku men tiert sind, in unseren Ar beitspapie ren festge-
halten.

Der Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses mit Beurteilungen der Plausibilität der
vorge legten Unterla gen erforderte neben den eigentlichen Erstellungstätigkeiten die Durch-
führung von Befragungen und analyti schen Beurteilungen, die mit einer gewissen Sicher heit
die Feststel lung ermöglichen, dass keine Um stän de bekannt wurden, die gegen die Ord-
nungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, Bücher und Be stands nachweise in al len für den
Jahresabschluss wesentli chen Belangen sprachen.

Weitergehende Beurteilungen von erhaltenen Auskünften und sonstigen Unterlagen wären
nur dann erforder lich gewesen, wenn Grund zur Annahme bestanden hätte, dass diese 
Informationen wesentliche Fehler ent hal ten oder Hin wei se auf fal sche Auskünfte vor-
liegen.

Der Umfang der vorgenommenen Plausibilitätsbeurteilungen wurde vom Grad der 
Wesentlichkeit und vom Feh lerri siko der be treffenden Abschlussaussage bestimmt.

Die Befragungen waren im Wesentlichen darauf ausgerichtet, die für die Auftragsdurch-
führung erforderli chen rechnungslegungsbezogenen internen Prozesse zu verstehen. Eigen-
ständige Auf bau- und Funktions beur teilungen wurden dabei jedoch nicht vor ge nommen.
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E. Bescheinigung

Nach Beendigung unseres Auftrages erteilen wir folgende Bescheinigung:

Bescheinigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Erstellung
mit Plau sibilitätsbeurteilungen

An den Bundesarbeitsgemeinschaft von Selbsthilfeeinrichtungen -
Solidargemeinschaften im Gesundheitswesen e.V. (BASSG)

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bi lanz und
Ge winn- und Ver lust rech nung – des Bundesarbeitsgemeinschaft von Selbsthilfeein rich-
tungen - Soli darmeinschaften im Gesundheitswesen e.V. (BASSG) für das Ge schäfts jahr
vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 un ter Be ach tung der deut schen han dels recht-
lichen Vor schriften er stellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns dar über 
hinaus vor ge leg ten Be lege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht ge prüft,
wohl aber auf Plausibilität be urteilt haben, so wie die uns erteil ten Aus künf te.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den
deut schen han delsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grund sätze für die 
Erstellung von Jah res abschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser um fasst die Ent wicklung
der Bilanz und der Ge winn- und Ver lust rechnung auf Grundlage der Buch füh rung und des
Inventars sowie der Vorga ben zu den an zu wenden den Bi lan zierungs- und Bewertungs-
methoden. Zur Wür di gung der Plausi bi lität der uns vor ge legten Belege und Be stands nach-
weise, an de ren Zu stande kom men wir nicht mit gewirkt haben, haben wir Be fragun gen und
ana lyti sche Be ur tei lun gen vor ge nom men, um mit ei ner ge wis sen Si cher heit auszu schlie ßen,
dass diese nicht ord nungs ge mäß sind. Hier bei sind uns kei ne Um stän de be kannt ge worden,
die ge gen die Ord nungs mä ßig keit der uns vor ge leg ten Un terla gen und des auf die ser
Grund la ge von uns er stellten Jah resab schlusses spre chen.

Bremen, 29. April 2025

SIEMER + PARTNER
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Dipl.-Kfm. Siemer) (Dipl.-Finw. (FH) Schütt)
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Steuerberaterin

 

 

 



Anlagen

 

 

 



 Anlage 1

Bundesarbeitsgemeinschaft von Selbsthilfeeinrichtungen -
Solidargemeinschaften im Gesundheitswesen e.V. (BASSG)

Vereinsregister unter VR7377 HB, Bremen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

 

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr
TEUR

 
A. Umlaufvermögen

 
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

 
1. sonstige Vermögensgegenstände 8.404,00 0,0

 
II. Kassenbestand und Guthaben 

bei Kreditinstituten 904,00 5,0
 

Summe Umlaufvermögen 9.308,00 5,0

 

9.308,00 5,0

PASSIVA

 

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr
TEUR

 
A. Eigenkapital

 
 

I. Gewinnvortrag 3.709,36 3,5
 

II. Jahresüberschuss 3.276,19 0,3
 

Summe Eigenkapital 6.985,55 3,7

 
B. Rückstellungen

 
1. sonstige Rückstellungen 999,60 1,0

 
C. Verbindlichkeiten

 
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen 1.322,85 0,3
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.322,85 (TEUR 0,3)

 

9.308,00 5,0

 

Bremen, 29. April 2025

 

 _____________________ _____________________ _____________________ _____________________
 Urban Vogel Kay-Jürgen Schröder Peter Schneider Mathias Janßen
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Bundesarbeitsgemeinschaft von Selbsthilfeeinrichtungen -
Solidargemeinschaften im Gesundheitswesen e.V. (BASSG)

Bremen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr
TEUR

 
1. Umsatzerlöse 190.986,69 135,9

 
2. sonstige betriebliche Aufwendungen 187.710,50 135,7

 

3. Ergebnis nach Steuern 3.276,19 0,3
 

4. Jahresüberschuss 3.276,19 0,3
 

 

 

 



Anlage 3
Blatt 1

  Aufgliederung und Erläuterung aller Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2024

 

  AKTIVA

 

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. sonstige Vermögensgegenstände EUR 8.404,00 
(31.12.2023: EUR 0,00)

II. Kassenbestand und Guthaben 
bei Kreditinstituten EUR 904,00 

(31.12.2023: EUR 5.036,21)

 31.12.2024  31.12.2023
EUR EUR

GLS # 2028 660 800 904,00 5.036,21

904,00 5.036,21

 

Summe Umlaufvermögen EUR 9.308,00 
(31.12.2023: EUR 5.036,21)

 

Summe Aktiva EUR 9.308,00 
(31.12.2023: EUR 5.036,21)

 

 

 



Anlage 3
Blatt 2

  PASSIVA

 

A. Eigenkapital

I. Gewinnvortrag EUR 3.709,36 
(31.12.2023: EUR 3.458,99)

 

II. Jahresüberschuss EUR 3.276,19 
(31.12.2023: EUR 250,37)

 

Summe Eigenkapital EUR 6.985,55 
(31.12.2023: EUR 3.709,36)

 

 

 



Anlage 3
Blatt 3

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen EUR 999,60 
(31.12.2023: EUR 981,75)

 31.12.2024  31.12.2023
EUR EUR

Rückstellungen für Abschlusskosten 999,60 981,75

999,60 981,75

 

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen EUR 1.322,85 

(31.12.2023: EUR 345,10)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 1.322,85 (EUR 345,10)

 

Summe Passiva EUR 9.308,00 
(31.12.2023: EUR 5.036,21)
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  Aufgliederung und Erläuterung aller Posten zur Gewinn- und Verlustrechnung für
die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

 

1. Umsatzerlöse EUR 190.986,69 
(2023: EUR 135.936,05)

 2024  2023
EUR EUR

Beiträge und Umlagen 190.700,00 135.699,75
Provisionsumsätze 286,69 236,30

190.986,69 135.936,05

 

2. sonstige betriebliche Aufwendungen EUR 187.710,50 
(2023: EUR 135.685,68)

 2024  2023
EUR EUR

Verwaltungskosten 156.507,30 119.000,00
Rechts- und Beratungskosten 12.624,16 3.186,58
Politische Beratung 11.900,00 11.900,00
Sonstiger Betriebsbedarf 4.057,90 0,00
Abschlusskosten 1.008,51 981,72
Sonstige Raumkosten 960,30 0,00
Buchführungskosten 339,18 321,36
Nebenkosten des Geldverkehrs 197,96 180,83
Versicherungen 115,19 115,19

187.710,50 135.685,68

 

3. Ergebnis nach Steuern EUR 3.276,19 
(2023: EUR 250,37)

 

4. Jahresüberschuss EUR 3.276,19 
(2023: EUR 250,37)

 

 

 



1.	 Geltungsbereich
(1)	 Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2)	 Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2.	 Umfang und Ausführung des Auftrags
(1)	 Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2)	 Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3)	 Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3.	 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1)	 Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2)	 Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4.	 Sicherung der Unabhängigkeit
(1)	 Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2)	 Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5.	 Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6.	 Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1)	 Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2)	 Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7.	 Mängelbeseitigung
(1)	 Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2)	 Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3)	 Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8.	 Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2)	 Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9.	 Haftung
(1)	 Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2)	 Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3)	 Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4)	 Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5)	 Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6)	 § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10.	 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1)	 Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2)	 Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3)	 Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11.	 Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2)	 Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3)	 Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a)	 Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b)	 Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c)	 Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d)	 Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e)	 Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4)	 Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5)	 Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6)	 Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a)	 die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b)	 die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c)	 die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d)	 die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7)	 Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12.	 Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13.	 Vergütung
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2)	 Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14.	 Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15.	 Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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